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Entfallen des unberechtigten
Steuerausweises

Hat der Rechnungsempfänger den Vorsteuerabzug geltend gemacht, ist
der aufgrund des unberechtigten Steuerausweises geschuldete
Steuerbetrag gemäß § 14c Abs. 2 UStG für den Zeitraum zu berichtigen,
in dem der Rechnungsempfänger die Vorsteuer an das Finanzamt
zurückzahlt. Auf den Zeitpunkt der Berichtigungsbeantragung beim
Finanzamt oder den einer Rechnungsberichtigung kommt es nicht an.
Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil
entschieden.

https://blogs.pwc.de/en/steuern-und-recht/article/228780/
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Hintergrund

Nach § 14c Abs. 2 Satz 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) kann der aufgrund eines unberechtigten

Steuerausweises gemäß § 14c Abs. 1 Satz 1 und 2 UStG entstandene Steuerbetrag berichtigt werden,

soweit die Gefährdung des Steueraufkommens beseitigt worden ist. Hierfür stellt § 14c Abs. 2 Satz 4 UStG

darauf ab, dass ein Vorsteuerabzug beim Empfänger der Rechnung nicht durchgeführt oder die geltend

gemachte Vorsteuer an die Finanzbehörde zurückgezahlt worden ist.

Die Berichtigung des geschuldeten Steuerbetrages ist gemäß § 14c Abs. 2 Satz 5 UStG beim Finanzamt

gesondert schriftlich zu beantragen und nach dessen Zustimmung in entsprechender Anwendung des § 17

Abs. 1 UStG für den Besteuerungszeitraum vorzunehmen, in dem die Voraussetzungen des § 14c Abs. 2

Satz 4 UStG eingetreten sind.

Sachverhalt

Die Beteiligten streiten über den Zeitpunkt der Rechnungsberichtigung zu Unrecht ausgewiesener

Umsatzsteuer.

Die Klage vor dem Finanzgericht Nürnberg hatte keinen Erfolg.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet

zurückgewiesen.

Hat der Rechnungsempfänger den Vorsteuerabzug geltend gemacht, ist der aufgrund des unberechtigten

Steuerausweises geschuldete Steuerbetrag gemäß § 14c Abs. 2 UStG für den Zeitraum zu berichtigen, in

dem der Rechnungsempfänger die Vorsteuer an das Finanzamt zurückzahlt.

Auf den Zeitpunkt der Berichtigungsbeantragung beim Finanzamt oder den einer Rechnungsberichtigung

kommt es nicht an.

Bei der Zustimmung des Finanzamts nach § 14c Abs. 2 Satz 5 UStG handelt es sich nicht um einen

Grundlagenbescheid.

Fundstelle

BFH, Beschluss vom 27. Juli 2021 (V R 43/19), veröffentlicht am 11. November 2021.
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